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S a t z u n g  
des Dirt-Wies Marienau e.V. 

§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Dirt-Wies Marienau. Er soll in das Vereinsregister 
beim Amtsgericht Zwickau eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet 
der Name Dirt-Wies Marienau e.V. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Mülsen. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 
Zweck, Aufgaben 

(1) Zweck des Dirt-Wies Marienau e.V  ist die Förderung der Jugendhilfe und des 
Sports in der Gemeinde Mülsen. Der Verein wirkt nach demokratischen 
Grundsätzen und ist parteipolitisch und konfessionell nicht gebunden. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch  

a)  die Schaffung von Kommunikations- und Treffmöglichkeiten für Jugendliche in 
Mülsen und Umgebung;  

c) Mittelbeschaffung und Weiterleitung der Mittel zur Verwendung für die Förde-
rung der Jugendarbeit; 

d) Betrieb der Dirt Bike Strecke in Marienau; 

e) Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. 

§ 3 Steuerbegünstigung 

(1) Der Dirt-Wies Marienau e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige         Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-
che Zwecke.  

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet   
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
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§ 4 Mitgliedschaft in einem Verband 

Der Verein kann jederzeit die Mitgliedschaft in einem Verband beantragen und die-
sem beitreten.  

§ 5 
Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen - bei 
Minderjährigen mit Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters – werden, die 
die Ziele des Vereins unterstützen. 

(2) Voraussetzungen für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Auf-
nahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Der Vorstand entscheidet 
über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des Antra-
ges ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.  

(3) Ein abgelehnter Bewerber um die Mitgliedschaft hat innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Ablehnungsbeschlusses das Recht, die nächste Mit-
gliederversammlung anzurufen; diese entscheidet endgültig. Ein Aufnahme-
anspruch besteht nicht. 

§ 5 a 
Erwerb der Ehrenmitgliedschaft 

(1) Jeder Förderer des Vereins kann auf Antrag Ehrenmitglied werden. 

(2) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. 
Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe mitzuteilen. 

(3) Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht. Sie können jedoch dem Beirat ange-
hören. 

(4) Die Ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei. 

§ 6 
Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitglie-
derliste oder Austritt aus dem Verein.  

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der 
Austritt kann nur zum Ende eines Quartals erklärt werden, wobei eine Kündi-
gungsfrist von einem Monat einzuhalten ist.  

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste ge-
strichen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zah-
lung von Mitgliedsbeiträgen oder von Umlagen im Rückstand ist. Die Strei-
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chung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten 
Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung 
angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstandes über die Streichung soll dem 
Mitglied mitgeteilt werden. 

(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins ver-
letzt, kann es durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlos-
sen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zur 
schriftlichen Stellungnahme zu geben. Der Beschluss des Vorstandes ist 
schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzusenden.  

(5) Das ausgeschlossene Mitglied hat innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Ausschlusses (unzustellbare Postsendungen gelten als bekannt gegeben, 
wenn der Beschluss an die zuletzt bekannte Adresse versandt worden ist) die 
Möglichkeit, die nächste Mitgliederversammlung anzurufen; diese entscheidet 
endgültig über die Mitgliedschaft. 

§ 7 
Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitgliederversammlung kann die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen sowie 
deren Höhe und Fälligkeit beschließen.  

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die mit 
einem Ehrenamt betrauten Mitglieder haben nur Anspruch auf Ersatz tatsäch-
lich erfolgter Auslagen. 

§ 8 
Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Die Mitglie-
derversammlung kann beschließen, als weiteres Organ einen Beirat einzurichten.  

§ 9 
Vorstand 

(1)  Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzen-
den, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder 
gemeinsam vertreten. 
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(3) Bei Rechtsgeschäften, die im Einzelfall den Betrag von 1000,00 Euro überstei-
gen, ist die Zustimmung des Gesamtvorstandes erforderlich. 

§ 9 a 
Zuständigkeit des Vorstandes  

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie 
nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 
Dem Vorstand obliegen hinsichtlich der Vereinsführung Grundsatzentschei-
dungen über die Beschaffung und Verwendung der Mittel. Über die Vergabe 
von Förderungsmitteln entscheidet der Vorstand in eigener Verantwortung.  

(2) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Auf-
stellung der Tagesordnung;  

b. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 

c. Aufstellung des Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr, Buchführung, 
Erstellung des Jahresberichtes. 

§ 9 b 
Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jah-
ren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 
Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu den 
Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Bei 
der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vor-
standsmitgliedes. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für 
die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.  

§ 9 c 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Ab-
wesenheit vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Die Ta-
gesordnung braucht nicht angekündigt werden. Eine Einberufungsfrist von ei-
ner Woche sollte eingehalten werden.  

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, 
darunter der Vorsitzende und der Schatzmeister oder deren Stellvertreter an-
wesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgege-
benen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzen-
den.  
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(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vor-
standsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.  

(4) Alle Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und von den anwesenden 
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

§ 10 
Beirat 

Dem Beirat gehören Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Ehrenmitglieder so-
wie Förderer des Vereins an. Die Mitglieder des Beirates werden auf Vorschlag des 
Vorstands durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt.  

§ 10 a 
Zuständigkeit des Beirates 

Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung zu beraten. Er macht dem Vorstand Vorschläge für die Geschäftsführung.  

§ 11 
Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, außer Ehrenmitglieder eine 
Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechtes kann ein anderes Mitglied schriftlich 
bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversamm-
lung gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde 
Stimmen vertreten.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  

a. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das 
nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichtes des Vor-
standes;  

b. Entlastung des Vorstandes;  

c. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;  

d. Beschlussfassung über Änderungen in der Satzung oder über die Auf-
lösung des Vereins;  

§ 11 a 
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Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche Mitgliederver-
sammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen in Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die 
Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an 
die letzte vom Mitglied dem Verein in Textform bekannt gegebene Adresse ge-
richtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Bei geplanten Satzungs-
änderungen ist bereits in der Einladung ausdrücklich auf die zu ändernden 
Satzungsbestimmungen hinzuweisen. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversamm-
lung beim Vorstand schriftliche eine Ergänzung der Tagesordnung beantra-
gen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die 
Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesord-
nung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Ver-
sammlung. Wenn die Abberufung des Vorstandes oder einzelner Vorstands-
mitglieder, Satzungsänderungen und/oder die Vereinsauflösung beantragt 
wird, ist dies den Mitgliedern spätestens eine Woche vor dem Versammlungs-
tag bekannt zu geben. Die Bekanntmachung erfolgt in der gleichen Form wie 
die Einladung zur Mitgliederversammlung 

§ 11 b 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn 
das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.   

§ 11 c 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungs-
leiter. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahl-
gangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlausschuss übertragen 
werden.  

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 
muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.  

(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen 
Mitglieder beschlussfähig, wenn sie nach Maßgabe dieser Satzung einberufen 
wurde.  

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als 
ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 



                                                                     Seite:  7
von 8

drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich. Jede Satzungsänderung 
ist dem zuständigen Finanzamt durch Übersendung der geänderten Satzung 
anzuzeigen. Die Auflösung des Vereins bzw. die Änderung des Vereinszwecks 
kann nur mit einer Mehrheit von neun Zehntel der abgegebenen Stimmen be-
schlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversamm-
lung nicht erschienen Mitglieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber 
dem Vorstand erklärt werden. Satzungsänderungen auf Grund behördlicher 
Maßnahmen (z.B. Auflagen oder Bedingungen des Registergerichts oder des 
Finanzamtes) können vom Vorstand beschlossen werden. Sie sind in der 
nächsten Mitgliederversammlung vorzutragen. 

(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gül-
tigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann der-
jenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl ent-
scheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 
dass vom jeweiligen Schriftführer und dem Versammlungsleiter zu unterzeich-
nen ist.  

§ 12 
Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von neun Zehntel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden. 

(2) Soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsit-
zende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter  Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an den Tierschutzverein Zwickau e.V., der es un-
mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
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§ 13 
Inkrafttreten 

Die vorstehende Satzung wurde am 13.11.2015 errichtet und tritt mit dem Eintrag ins 
Vereinsregister in Kraft. 

Unterschriften der Gründungsmitglieder:  


